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Amrifi
der

geschichtlichen Entwicklung nonWidwalden
im IS. und 14. Jahrhuudert.

Von Dr. Karl von Deschmnden, Stans.

Vormerkung.

Die nachstehende Abhandlung wurde vor ungefähr dreißig

Jahren, ohne bestimmten Plan für deren Verwerthung in der

Oeffentlichkeit, verfaßt. Sie fand später ihren Weg in die

„Allgemeine Beschreibung und Statistik der Schweiz" (Bd. II.
Seite 131). In neuester Zeit drängte wiederholt der Ausschuß

des nidwaldnerischen, historischen Vereins den Verfasser, diese Ar-
beit dem Jahresschriftchen der genannten Gesellschaft beizurücken.

Nicht ohne Widerstand, zumal die Sache für den schweizerischen

Historiker ja nichts Neues enthält, konnte der Verfasser sich ent-

schließen, dem genannten Gesuche zu entsprechen. Immerhin
fand sich derselbe veranlaßt, abgesehen von der Aenderung einiger

Textstellen, zahlreiche Noten anzufügen, um auf die bezüglichen

Quellen und benützten Hülfsmittel hinzuweisen. Letztere wurden

wiederholt mit Vorliebe angeführt, um nicht immer die Spezial-
quellen zu citiren. Beinebens wurde hier auch einiges Wenige

aus neuerer Literatur angemerkt. Einige sehr verdankenswerthe

Winke erhielt der Verfasser von Hrn. Joseph Durrer beim eid-

genössischen, statistischen Bureau in Bern. Der geneigte Leser

entschuldige das Wenige, was da geboten wird!
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H 1. Die Landgrafschaft Aargau.
Die Grundeintheilung des deutschen Reichs, zu dem im

Mittelalter das heutige Nidwalden gehörte, war die in Gaue.

Im 13. Jahrhundert gehörte Nidwalden ganz wahrscheinlich zum

Aargau. Die Ausdehnung dieses Gaues war zwar nicht immer

die gleiche. Der Hauptsache nach begriff er den größern Theil
des heutigen Aargau, den Kanton Luzern, einen Theil von Zug
und Unterwalden. Die Obrigkeit über den Gau war der Gau-

gras, der sein Amt ursprünglich vom König hatte. Er übte

die hohe Justiz, d. h. er saß jenen Volksversammlungen vor,

in denen nach altgermanischer Weise über Leib und Leben, Frei-
heit und Grundeigenthum abgeurtheilt wurde. Es erschienen

hier die Freien des Gau's oder eines Theiles desselben in offener

Gemeinde, fällten das Urtheil, der Graf sprach es aus und be-

sorgte den Vollzug. Nebstdem stand bei ihm die Anführung
der Gaugenoffen im Kriege. Im 12. Jahrhundert sind die

Grafen von Lenzburg Gaugrafen im Aargau. Nach ihrem Aus?

sterben 1172 kommt dieses Amt an Otto, Pfalzgrafen von

Burgund, Sohn Kaiser Friedrichs I. ; nach diesem an die Grafen

von Habsburg und zwar nach der Theilung derselben anno 1239

an die ältere Linie. ')
Im 12. und 13. Jahrhundert wurden die Gaugraf-

schaften, die ehemals ein Amt waren, in den Häusern der

Dynasten erblich. Man nannte sie im spätern Mittelalter Land-

grafschaften.

t) Blumer, Rechtsgeschichte I. S. 15, 35—87. — Kopp, Urkunden
S> S, lt), 27. — Wyß, die Geschichte der drei Länder S. 5, 23. —
Bluntschli, Geschichte des schweiz. Bundesrechts I. 48 zählt Unterwalden

zum Zürichgau. Aber auch die Landgrasschast über den Zürichgau kam

an die Habsburger; es ist unklar, ob nach der Theilung von 1239 an
die ältere oder jüngere Linie; wegen der Immunitäten war sie immerhin
unbedeutend. — Blumer, a. a. O. Seite 87—99. — P. Schweizer, die

Freiheit der Schwyzer im Jahrbuch für schweizerische Geschichte Bd. X.
S. 17 betont, daß seit 1252 die jüngere, Habsburgische Linie unbeirrt
über Unterwalden walte. Ob auch bezüglich der Landgrafschaft? —
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H S. Die Vogteien.

Der Gau zerfiel in Centen. Die Cent stand unter einem

Centgraf, der die niedere Gerichtsbarkeit verwaltete und das

Kriegswesen besorgte. Wie beim Gaugericht, so versammelten

sich beim Centgericht unter dem Vorsitz des Centenars die Freien
der Cent, fällten das Urtheil und stimmten über das, was sonst

der Gemeinde vorgelegt wurde, ab. Von der Centeintheilung
als solcher haben wir für Nidwalden keine urkundliche Spur.
Später kommt die Centgerichtsbarkeit mit vielfach veränderter

Gebietseintheilung unter dem Namen Vogtei vor. Die Vogtei
über das heutige Nidwalden war im 13. Jahrhundert ebenfalls
beim Hause Habsburg und zwar seit der Theilung von 1239
bei der jüngern Linie. Durch Kauf kam sie 1272 wieder an
die ältere Linie, Habsburg-Oestreich, die zugleich im Besitze der

Landgrafschaft Aargau war. Wie die Landgrafschaft, so wurde die

Vogtei aus einem Amte zum erblichen Rechte, das wie Privat-
gut verhandelt wurde. ')

H Z. Die Exemtione».

Bis herab in's 13. Jahrhundert hatte die Eintheilung in
Gaue und Centen sich stark geändert. Allenthalben hatten vorab

die Klöster ausgedehnten Grundbesitz, den sie durch Hofhörige

und freie Hintersassen um Zinsen und Dienste nutzen und bauen

ließen. Durch königliche Privilegien wurde nun dieser Grund-

besitz und die darauf wohnenden Leute von der Gewalt der

ordentlichen Beamten (Gau- und Centgrafen) enthoben und

unter eigene Vögte (Kirchenvögte oder Kastenvögte) gestellt.

Ebenso betrachteten die einzelnen Glieder eines gräflichen Hauses

die Grafengewalt als auf sie für ihre Besitzungen übergegangen

t) Blumer, I. 111, 112, 123 und 124, wobei er eine abweichende

Ansicht Bluntschlis a. a. O. I. S. 52 widerlegt. Ueber den Kauf von
1272 s. Blumer I. 24 und die von ihm angeführten Citate.



— 31 -
und verdrängten somit auch hier die Gewalt des Gau- oder

Landgrafen. Die letztere beschränkte sich somit noch auf die-

jenigen Leute und Güter, die weder zum Besitzthum eines im-

munen Klosters, noch zu dem eines Gliedes des hohen, Welt-

lichen Adels gehörten. Dasselbe war das Schicksal der Gewalt

des Centgrafen oder Vogts in seinem Sprengel. Auch im Ge-

biet des heutigen Nidwaldens gab es solche Exemtionen. Es

waren der Hauptsache nach folgende.

Z 4. Der Hof des Klosters Murbach-Luzern in Sinns.

Im 13. Jahrhundert hatte das Benediktiner-Kloster im

Hof zu Luzern, welches schon im 9. Jahrhundert vom deutschen

Könige mitsammt seinen Besitzungen an das Kloster Murbach
im Elsaß verschenkt worden, einen Hof in Stans. Unter diesem

verstand man eine Zahl dem Kloster als Grundherrn zustehender

Güter, welche an Hörige und Freie um Zins zu erblichem Be-

sitz und Genuß verliehen waren. Auf herrschaftlichen Gebäuden

befanden sich die Beamten des Grundherrn, Meier und Keller,

welche zu Handen des erstem die Zinsen bezogen und überhaupt
die Oekonomie besorgten. Ueber die auf den zu erblichem Besitze

verlehnten Gütern des Grundherrn sitzenden Freien und Hörigen

(Gotteshaüsleuten) stand die Civil- und niedere Strafjustiz dem

Grundherrn zu. Zu diesem Ende kam der Probst von Luzern
des Jahres zweimal in feierlichem Aufzuge in den Hof nach

Stans, versammelte da die Gotteshausleute in eine Gemeinde

und hielt öffentlich Gericht. Die Gemeinde fällte durch ihr
Mehr das Urtheil. In dieser Versammlung wurden auch jähr-
lich die Rechte eröffnet, in denen die Hofleute gegen den Grund-

Herrn und unter sich standen. Man hieß diese Rechte Hofrecht

und ihre schriftliche Aufzeichnung „Öffnung", weil sie in den

Jahrgerichten öffentlich verlesen, „geöffnet" wurden. Des Probstes

Amtleute auf dem Hof zu Stans waren Meier, Ammann und

Bannwart. Doch scheinen nicht alle drei.gleichzeitig vorzukommen.
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Die höhere Strafgerichtsbarkeit verwaltete der Grundherr
nicht. Jedes immune Kloster hatte einen Kirchenvogt, der vom

König die Gewalt erhielt, auf dem Territorium des Klosters zu

Haut und Haar und Leib und Leben zu richten. Er erschien

zu diesem Zwecke auf die Einladung des Grundherrn ebenfalls

in den Jahrgerichten, saß neben dem Grundherrn dem Gericht

vor und erkannte die Gemeinde, daß ein Fall in die Kompetenz

des Kirchenvogts gehöre, so gab der Grundherr den Gerichtsstab

dem Vogt und dieser leitete dann die Verhandlung.
Kirchenvogt über das Kloster Luzern und dessen Höfe war

der Graf von Habsburg, Landgraf im Aargau. Bei der Thei-
lung von 1239 blieb diese Kirchenvogtei bei der ältern, land-

gräflichen Familie des Hauses Habsburg. Indessen verwaltete

der Kirchenvogt nicht selbst die ganze Kompetenz dieser Vogtei,
sondern belehnte mit der ihm verliehenen Gewalt, „zu Haut
und Haar zu richten", oder mit der mittlern Strafjustiz andere

Edle und behielt sich selbst nur das Blutgericht vor. So hatten
über den Hof von Stans vom Grafen von Habsburg die Frei-
Herren von Wohlhusen die untere Vogtei zu Lehen. Im Jahre
1291 verkaufte der Abt von Murbach das Kloster Luzern mit

feinen Höfen, unter denen auch der von Staus ausdrücklich ge-

nannt wird, an König Rudolf von Habsburg zu Handen seiner

Söhne. Indessen ging durch diesen Kauf weder bezüglich der

Vogtei, noch bezüglich der grundherrlichen Rechte (Twing und

Bann) irgend eine bedeutsame Aenderung vor sich. Bezüglich

der Vogtei deswegen nicht, weil das Haus Habsburg schon ehe-

vor im Besitze der Vogtei war. Nach dem Kaufe von 1291

änderte sich hier nur soviel, daß die Grafen von Habsburg diese

Vogtei nunmehr nicht, wie früher, als Kirchenvogtei des Klosters,

sondern in eigenem Namen besassen. Bezüglich der grundherr-

lichen Gerichtsbarkeit (Twing und Bann) und des Zinsbezuges

war im Kauf von 1291 bedungen, daß jene Güter, die einem

besondern Amte des ^Gotteshauses zugetheilt waren, dießfalls in



— 33 —

den ehevorigen Verhältnissen bleiben sollen. Diese Aemter waren
die Probstei, Kusterei, Kammerei und das Almosenamt. Der

Hof Stans gehörte nun, wenn nicht ganz, doch zum großen

Theile der Probstei. Wir finden auch dieselbe im Besitze da-

heriger Rechte bis 1457, wo sie mit 500 Pfd. losgekauft wurden.

Ohne Zweifel aber bestanden schon geraume Zeit vor diesem

Auskauf die Rechte der Probstei im Hof zu Stans mehr nur
im Bezug verschiedener Zinsen und Gefalle von den ehemals

hofhörigen Gütern, als daß sich noch um die Mitte des 15. Jahr-
Hunderts die alte Grundherrschaft durch die Hegung des Hof-
gerichtes und ähnliche Formen bemerkbar gemacht hätte. Zu
dem Hof in Stans gehörte übrigens auch anderwärtig im Lande

zerstreutes Besitzthum. Dasselbe mochte zum Theil schon früher
veräussert worden sein, wie z. B. 1441 die Alp Morsfeld in
Beckenried an dortige Gemeinde verkauft worden.

s 3. Engelbergs Grundherrschaft.

Wie Luzern in Staus, so hatte Engelberg in Buochs einen

grundherrlichen Hof. Ein Ammann verwaltete da anstatt des

Abtes die niedere Gerichtsbarkeit. Auch in Wolfenschießen hatte

Engelberg großes Besitzthum und einen Ammann. In Buochs

wurde unter der milden Herrschaft des Krumstabs der Ammann

von den Hofleuten gewählt. Mit Namen sind uns von dorther
keine Ammänner bekannt. Von Wolfenschießen aber erschienen:

1275, 77, 79 Walther der Ammann von Wolfenschießen oder

zu Wolfenschießen, 1327 und 28 Johannes der Ammann von

Wolfenschießen und später Ulrich der Ammann von Wölfen-
schießen, der am 1. Juni 1357 ausdrücklich „unsers Gotzhus

Amptmann" heißt.

0 Blumer I. 33, 91 und 191 und seine Citate. Segesser, Rechts-

geschichte von Luzern I. Buch 1 und 2, die einschlagenden Abschnitte;

das Hofrecht von Stans bei Kopp, Geschichte der eidgen. Bünde II. 743.

3
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Die Kastvogtei über Engelbergs Besitzungen war wesent-

lich minderer Bedeutung, als die über das Kloster Luzern.

Gemäß Verfügung des Stifters und den kaiserlichen Privilegien

hatte der Abt mit dem Rathe des Konvents den Kastenvogt

zu wählen; ist dieser dem Kloster nicht zu Nutz und Ehre, so

darf ihn der Abt mit dem Rathe seiner Brüder durch königliche

Gewalt entsetzen und einen andern wählen. Der Kastenvogt

erwirbt auf Verlangen des Abts den königlichen Bann und

kommt auf des Abtes Ruf, um Gericht zu halten, wo es nöthig

ist. So konnte diese Kastenvogtei sich nicht, wie andern Orts
geschehen, in der Hand eines Dynastengeschlechtes zur erblichen

Gewalt ausbilden; das Stift war reichsfrei, ein wesentlicher

Umstand für das künftige Verhältniß unserer Gegenden. —
1199 erbat sich Abt Heinrich den König Philipp II. zum
Kastenvogt, später war die Kastvogtei im Habshurgischen Königs-
Hause, so z. B. 1273 bei der Königin Gertrud. Sie war
mehr für den Inhaber ein ehrenvoller Titel und für das Kloster
ein Schirmverhältniß, als eine eigentliche Gewalt. Seither
wurde selbst die hohe Justiz in der Regel nicht vom Kastvogte,

sondern mit dessen ausdrücklicher oder stillschweigender Zustim-

mung von deS Abtes Ammann verwaltet. Die Öffnung des

Thales Engelberg besagt: welcher Gottshausmann seinen Herrn
verrathet an Leib oder Ehre, oder eine Ungenosse heirathet oder

ein Gottshausweib erschlägt, deß Leib und Gut ist dem Gottes-

Haus verfallen und nicht dem Ammann. Diese Bestimmung
scheint eine Ausnahme zu enthalten gegenüber den sonstigen

Fällen der hohen Justiz, in welchen demnach Leib und Gut des

Uebelthäters dem Ammann als Richter verfallen war.
Uebrigens hatte Engelberg ausser in Buochs und Wölfen-

schießen zerstreute Besitzungen im ganzen heutigen Nidwalden,
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deren Eintheilung nach den Grundsätzen der Hofversassung uns
aber unbekannt ist.

S 6. Besitzungen Habsbnrgs.

Schon die Grafen von Lenzburg hatten großes Gut im
heutigen Nidwalden. Ihr Erbe kam theils an Kyburg, theils

an Habsburg. Das Kyburger Erbe fiel nachher ebenfalls an

Habsburg. So finden wir Habsburg in Stans und Buochs

begütert. Das „Haus zu Stans" und Güter am Bürgen wer-
den ausdrücklich genannt. Bei der Theilung von 1239 fielen

diese Güter an die jüngere Linie, von der sie 1272 aber größten-

theils an die ältere übergingen. In diesen Besitzungen hatte

somit Habsburg die hohe und niedere Gerichtsbarkeit (Vogtei
und Grundherrschaft) ; auch die höchste Gerichtsbarkeit, die Land-

grafschaft hierüber, stand bei der ältern Linie des Hauses Habsburg.
Die Besitzungen anderer Grundherren im heutigen Nid-

walden, wie z. B. diejenigen Muri's, Einsiedeln's u. s. w>,

scheinen theils gering gewesen, theils bis herab in die zweite

Hälfte des 13. Jahrhunderts allermeist in andere Hände über-

gegangen zu sein, so daß sie für die Entwicklung des heutigen

Landes Nidwalden und seiner Gemeinden von keinem irgendwie

erheblichen Belange sind.

s 7. Die Freien.

Neben und zwischen diesen geistlichen und weltlichen Grund-

besitzungen, welche von der allgemeinen Reichsverfassung ausge-

h Für die angeführten Ammiinner siehe Geschichtsfrd, XXVI, S. 12

und flg. Ueber die Kastenvogtei siehe Versuch einer urkundlichen Darstellung
des reichsfreien Stiftes Engelberg S. 52, SO und flg. Die Öffnung von

Engelberg im Geschichtsfrd. VII. S. 137. Ueber die verschiedenen Be-
sitzungen Engelbergs siehe Versuch a. a. O. die dortigen Regesten, Businger,

Zeiger und Businger, Geschichte von Unterwalden die betreffenden Ab-
schnitte, Blumer I. Seite 31.

2) Blumer I. S. 33 und seine Citate.
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nommen waren, waren freie Güterbesitzer oder mittelfreie Herren

(Ritter) auf eigenen Gütern, deren Besitz sie von keinem Grund-

Herrn ableiteten, oder nach den Regeln des Lehenrechtes, zum

Unterschied vom Hofrechte, vom hohen Adel Lehen trugen und

dafür Ritterdienste leisteten, wie die von Winkelried als Vasallen

der Grafen von Habsburg, was aber ihre ständische Stellung
nicht erniedrigte. Freie und Ritter standen nach der Reichs-

Verfassung betreffend den Blutbann und das Gericht über Frei-

heit und Grundeigenthum unter dem Landgrafen. Dieser oder

sein Stellvertreter, der Landrichter, richtet z. B. 1257 über ein

Gut am Bürgenberg. Für die niedere Gerichtsbarkeit standen

sie unter dem Vogt oder alten Centgrafen. Wir haben oben

gesehen, daß Landgrafschast und Vogtei über das heutige Nid-
walden sich in der einen Hand des Hauses Habsburg ver-

einigten. Für Ausübung der landgräflichen Rechte im Aargau

hatte Habsburg zu Baden einen Landvogt mit einem Land-

lichter. Ihr Gebiet zerfiel sodann in Aemter (âà); Kehr-

fiten gehörte zum Officium Habsburg exà lueum, Hergiswil

zum Officium Rothenburg; wie das übrige Nidwalden eingetheilt

war, ist unbekannt. Mit der Vogtei oder niederen Gerichtsbar-
keit wurden meist einheimische Rittergeschlechter belehnt, ch

8 8. Die Kirchgemeinde Stans.

Bevor sich aus den verschiedenen Bestandtheilen der Be-

völkerung des heutigen Nidwaldens, die auf getrennter recht-

licher Grundlage sich befanden, ein einiges Land bilden konnte,

mußten einzelne Gemeinden zu einer gewissen korporativen Selbst-
ständigkeit gelangen, unter deren Einfluß die rechtliche Getrennt-

heit der verschiedenen Elemente von Land und Leuten in den

Hintergrund trat. Das war zuerst der Fall bezüglich der Kirch-

gemeinde Stans.

fi Blumer I. S. 73, 81. Das Urtheil von 12K7 bei Kopp, Ur-
künde S. 8. Ueberhin zu vergleichen Blumer I. S. 86 flg. Segesser I.
Seite 140, 409, 496, 497. Geschichtsfrd. VI. Seite S0.
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Wir haben im Vorstehenden gesehen, wie hier die Vogtei

über Land und Leute des Hofes der Probstei Luzern, wie ferner

Eigen und Vogtei über die Habsburgischen Besitzungen und end-

lich die Vogtei über die Freien in die Hand der ältern, zugleich

landgräflichen Linie des Hauses Habsburg zusammenkamen. Der

Umstand, daß das Haus Habsburg über die benannten drei

Theile der BevölKung von Stans sowohl die hohe Justiz als

die (mittlere) Vogtei ursprünglich in Folge ganz verschiedener

Rechtstitel besaß, störte die Verschmelzung der genannten drei

Elemente in ein und dasselbe Vogtsgericht nicht. Einmal be-

trachtete das Mittelalter den Besitz aller öffentlichen Gewalt

vorherrschend von einem privatrechtlichen Gesichtspunkte aus,

wornach alle Gewalt, die sich in einer Hand vereinigte, als

etwas gegebenes Ganzes betrachtet wurde. Es stieß daher nach

der gangbaren Ansicht auf keinen Widerspruch, wenn die Freien
der Gegend mit den Hörigen des Meierhofs und den Leuten

auf den Habsburger-Gütern zu einem Vogtding zusammen-

traten. — Dazu kam die eintretende Verflachung der Hörigkeits-

Verhältnisse zumal der Hintersassen geistlicher Grundherren. Ihre
Ammänner und Meier, einst selbst im Stande der Hörigkeit be-

findliche Dienstleute ihrer Herrschaft, waren jetzt allermeist Ritter
und immer die angesehensten Leute des Orts, und es entsprach

der Ansicht Aller, wenn sie an der Spitze der Geschäfte sich be-

fanden. — Abgesehen aber von diesen vereinigenden Elementen

war allen Theilen der Bevölkerung von Stans die Kirchgenossen-

schaft gemeinsam. Stans besaß bekanntlich schon im 12. Jahr-
hundert eine ansehnliche Pfarrkirche. Es war nun natürlicher,
die Grenzen einzelner Vogteigerichte nach den lebendig vor-
handenen Grenzen der Kirchspiele zu bezeichnen, als sich an die

längst nicht mehr gangbaren und überall durchbrochenen Märchen
der alten Cente oder an den räumlichen Begriff der verschiedenen

Rechtstitel zu halten, aus denen die Vogtei über eine Gegend

zusammengelesen war, zumal wenn der Inhaber dieser Vogtei
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immer derselbe war, ob man diese oder jene Eintheilung und

Abgrenzung anwendete.

Indessen umfaßte die Kirchgenossenschaft von Stans aller-

dings noch ein Element, bei dem dieser letztere Umstand nicht

zutraf. Die Kirchgenossenschaft von Stans begriff bis in's
15. Jahrhundert herab auch Wolfenschießen. Die Freien da-

selbst gehörten unter die Vogtei der Habsburger und legten so-

mit der Einigung des Vogteigerichtes über Stans und Wölfen-
schießen nichts in Weg. Dagegen hatte daselbst Engelberg zahl-

reiche Besitzungen. Die Vogtei hierüber stand nach den obigen

Erörterungen, was die mittlere anbelangt, beim Amtmann des

Gotteshauses, die höhere bei des letztern Kastvogt. Wie nun
hier die Vereinigung mit dem übrigen Theile des Kirchspieles

Stans unter eine Vogtei erfolgte, ist allerdings schwer zu er-

Mitteln. Möglich, daß es Engelberg bequem sein mochte, den-

selben für seine Leute und Besitzungen in Wolfenschießen als

Ammann (Vogteiverwcser) zu bestellen, den die Habsburger oder

Wohlhuser für Stans bestellten. Wahrscheinlich aber erfolgte

hier, was später, aber mit weniger Glück, gegen die Thalleute

von Engelberg selbst versucht wurde. 1413 machten die Land-
leute von Nidwalden den Versuch, die Thalleute von Engelberg

in „ihr Landrecht" aufzunehmen. Dessen beklagte sich der Abt,
behauptend, laut den päpstlichen und kaiserlichen Privilegien des

Gotteshauses habe Niemand, als der von ihm Gewählte über

seine Leute zu gebieten. Da sich dieses offenbar auf die

Vogtsgewalt bezieht, so sieht man, daß das beabsichtigte Land-

recht dahin ging, daß die Leute von Nidwalden über die Vogtei-

gewalt der Engelberger verfügen, beziehungsweise die Engelberger

unter den Vogt von Nidwalden (den damaligen Landammann)

ziehen wollten. Dieß gelang im benannten Jahre gegenüber

den Thalleuten von Engelberg nicht. Dasselbe Beginnen aber

2) Businger I. 333 flg. Eidgen. Abschiede I. 134.
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mochte früher mit Bezug auf Engelbergs Leute in Wolfenschießen

unternommen und um fo eher gelungen sein, als die natürliche

Lage des Orts eine Vereinigung mit Stans leichter machte

und den Einfluß des Abtes erschwerte. Auf jeden Fall scheint

die Vereinigung dann der Art erfolgt zu fein, daß der Engel-
bergische Ammann neben dem Verweser der Stanfer Vogtei
(dem Ammann von Stans) in Amt und Würde blieb und nur
abwechselnd je einer von beiden der Vereinigung beider Gebiets-

theile zu einer Gemeinde als Land ammann vorstund. Bis
nach der Mitte des 14. Jahrhunderts finden wir die Landam-

Männer von Nidwalden ausschließlich von Stans und Wölfen-
schießen. Johannes von Waltersberg, Hartmann der Meier

von Stans, Johannes und Ulrich von Wolfenschießen stehen in
dieser Zeit an der Spitze des sich bildenden Gemeinwesens.

Von Johannes von Waltersberg ist es freilich nicht über allen

Zweifel erhoben, ob er wirklich Landammann oder nur Herr-

schaftlicher Beamter Engelbergs war. War er ersteres, so haben

wir auch schon hier mehrere gleichzeitige Landammänner,

als bleibende Repräsentanten der vereinigten Gebietstheile, wie

wir solches später im Verhältniß zu Buochs noch klarer finden.
Die Spitze des Volksgerichtes oder wo sonst Geschäfte von Be-

lang zu schlichten waren, bilden in dieser Zeit, abgesehen von
dem sofort zu erörternden Verhältniß zu Obwalden, die hervor-
ragendsten Leute von Stans und Wolfenschießen. 1325 sitzt

Johannes von Waltersberg als Landrichter einer Gerichts-

Versammlung vor. Neben ihm: Hartmann der Meier von Stans,
Ritter, Johann von Waltersberg, des Landrichters Sohn,
Niklaus von Wiserlon, Johannes von Wolfenschießen, Rudolf
und Walter von Winkelried, Niklaus an den Stein (auch von
Wolfenschießen), Jakob von A, Rudolf an der Spilmatt, Hein-
rich der Weibel und andere ehrbare Leute genug. 1327 er-

scheinen als Schiedsrichter: Hartmann der Meier von Stans,
Johannes vpn Waltersberg, Johannes der Ammann von Wölfen-








































